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Zeichenerklarung

Planungsrechtliche Festsetzungen nach BauGB

WA Allgemeines Wohngebiet

GRZ GRZ, maximal zulassige Grundflachenzahl

GH Gebaudehohe als HochstmaR in Metern

E Baugrenze

. 176 | Umgrenzung von Flachen fir Tiefgaragen

Offentliche StraRenverkehrsflache

E Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung

@ zu erhaltende Bdume

@ anzupflanzende Baume

Ortliche Bauvorschriften nach LBO

FD, DN 5° Flachdach, max. Dachneigung 5°

Sonstige Planzeichen

O Bestandsbaum (nachrichtlich)

o) entfallender Baum

Gebaudeabriss

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

Nutzungsschablone

Art der baulichen [Bauweise
Nutzung

zuldssige

Grundflachenzahl  |p5ehiorm / Neigung

Gebaudehohe

Stadtplanausschnitt

a abweichende Bauweise (gem. textl. Festsetzungen

"offentliche Parkflache" mit nachrrichtl. Parkierung

Stadt Karlsruhe

Waldstadt

BEBAUUNGSPLAN
Konigsberger Strale - West
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Vorentwurf: SCHOFFLER .stadtplaner.architekten

KARLSRUHE, den
STADTPLANUNGSAMT:

Fassung:

M. 1:500
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Aufstellungsbeschluss gemaf
§ 2 Abs.1 BBauGB / BauGB

Billigung durch den Gemeinderat
und Auslegungsbeschluss
gemal § 3 Abs.2 BauGB,

§ 74 Abs.7 LBO

Offentliche Auslegung gemanR
§ 3 Abs.2 BauGB
§ 74 Abs.7 LBO

Satzungsbeschluss geman
§10 Abs.1 BauGB und
§ 74 Abs.7 LBO

vom

am

am

bis

am

Der Bebauungsplan und die drtlichen Bauvorschriften sind unter Beachtung des
vorstehenden Verfahrens als Satzung beschlossen worden. Sie werden hiermit

ausgefertigt.

Karlsruhe, den

Dr. Frank Mentrup
Oberblrgermeister

In Kraft getreten (§ 10 Abs.3 Satz 4

BauGB, §74 Abs.7 LBO) mit der
Bekanntmachung

Beim Stadtplanungsamt zu jeder-

manns Einsicht bereitgehalten
(§ 10 Abs.7 LBO)

am

am



hartmannh
Notiz
Baumstandorte f. Neupflanzungen?
Die sollen festgelegt werden so Fr. Bickert

hartmannh
Notiz
gibt es eine Planung mit öffentlichen Parkplätzen?

Aristotelis.Tolikas
Maschinengeschriebenen Text
Anlage 2


